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B.3.1.8 (neu) Erhöhung der Familienzulagen 

 

Antrag SP: 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat bis Ende der Legislatur eine Vorlage zur Er-

höhung der Familienzulagen (Kinder- und Ausbildungszulagen) zu unterbreiten. 

 

Begründung:  

Ausgangslage: Das Bundesgesetz über Familienzulagen vom 24. März 2006 lässt eine Ausdeh-

nung des Anspruchs auf Familienzulagen über den zwingend vorgeschriebenen Anspruch zu. 

Laut Sozialbericht 2013 ist das Armutsrisiko vor allem von Alleinerziehenden im Kanton Solo-

thurn im gesamtschweizerischen Vergleich überdurchschnittlich hoch und auch der Anteil an 

Familien mit Unterstützungsbedarf ist weiterhin hoch. Familienzulagen werden an alle Familien 

ausgerichtet. Am meisten profitieren Familien mit niedrigen bis mittleren Einkommen. Höhere 

Familienzulagen ermöglichen es vor allem Familien mit kleinen Einkommen, ihre Existenz zu si-

chern und ihre finanzielle Situation zu verbessern. Aber auch Familien mit mittleren Einkommen 

können von höheren Zulagen profitieren und ihr Haushaltsbudget wird entlastet.  

Die Sozialhilfekosten steigen unvermindert an und es ist zwingend nötig, Massnahmen zu er-

greifen, welche den Anreiz auf ein Verweilen bei der Sozialhilfe senken. Es ist nicht nachvoll-

ziehbar, dass finanziell besser gestellt ist, wer Sozialhilfe bezieht anstatt einer Arbeit im Niedrig-

lohnbereich nachzugehen. Die Erhöhung der Familienzulagen ist demnach so auszugestalten, 

dass damit Anreize geschaffen werden, sich um eine Arbeit zu bemühen, um von der Sozialhilfe 

loszukommen. 

Da die Zahl der Kinder zurückgeht, nimmt auch die Gesamtbelastung durch die Ausrichtung von 

Kinderzulagen ab. Die Mehrkosten sind aus diesem Grund vertretbar. 


